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Gesetz
über den Vertrag vom 7. März 1959 über Handel und 

Seeschiffahrt zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Demokratischen Republik Vietnam.

Vom 1. Oktober 1959

§ 1
Die Volkskammer erteilt dem am 7. März 1959 in Leipzig Unterzeichneten, nachstehend veröffentlichten Vertrag 

über Handel und Seeschiffahrt zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Demokratischen Repu
blik Vietnam die Zustimmung.

§ 2
Der Tag, an dem der Vertrag gemäß seinem Artikel 18 wirksam wird, ist im Gesetzblatt der Deutschen Demo

kratischen Republik bekanntzumachen.
§ 3

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende, vom Präsidenten der Volkskammer im Namen des Präsidiums der Volkskammer unter dem 
dritten Oktober neunzehnhundertneunundfünfzig ausgefertigte Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den sechsten Oktober neunzehnhundertneunundfünfzig
Der Präsident 

der Deutschen Demokratischen Republik
W. P i e c k

Vertrag
über Handel und Seeschiffahrt 

zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Demokratischen Republik Vietnam 

Der Präsident der Deutschen Demokratischen Repu
blik und der Präsident der Demokratischen Republik 
Vietnam 
H A B E N *
geleitet von dem Wunsche, zur Entwicklung und Festi
gung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden 
Staaten beizutragen,

B E S C H L O S S E N *
diesen Handels- und Seeschiffahrtsvertrag zu schließen 
und haben zu diesem Zwecke als Bevollmächtigte 
ernannt:
der Präsident der Deutschen Demokratischen Republik: 
Herrn Heinrich Rau, Minister für Außenhandel und 
Innerdeutschen Handel der Deutschen Demokratischen 
Republik,
der Präsident der Demokratischen Republik Vietnam: 
Herrn Phan-Anh, Minister für Außenhandel der Demo
kratischen Republik Vietnam,


